
 45 - ANHANG

Teilnahmebedingungen und -informationen 
 
Am liebsten würden wir einfach nur mit Ihnen rausgehen. Doch müs-
sen auch wir uns den juristischen Verhältnissen dieses Landes stellen. 
Die folgenden Regelungen entsprechen im wesentlichen dem, was bei 
derartigen Veranstaltungen allgemein üblich ist. Der Abschnitt ‘Ver-
sicherung’ ist rein informativ. 
 
Die Anmeldung für eine unserer 
Veranstaltungen gilt als vertrag-
liche Vereinbarung, mit der Sie 
diese Teilnahmebedingungen ak-
zeptieren: 
 
Zahlungsweise 
 

Nachdem Sie sich angemeldet 
haben, schicken wir Ihnen eine 
Anmeldebestätigung und Rech-
nung zu. Damit wird eine Anzah-
lung von 50,- € fällig. Die Rest-
summe ist spätestens 21 Tage vor 
dem ersten Veranstaltungstag zu 
überweisen. 
Natürlich können Sie die volle 
Summe auch sofort nach der 
Anmeldung begleichen. Wenn Sie 
sich kurzfristig anmelden, müssen 
Sie das in jedem Fall tun.  
Alle angegebenen Preise enthalten 
die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
 
 

Matthias Blaß 
Kreissparkasse Tübingen 

Konto-Nr.: 1570979 
BLZ: 64150020 

IBAN: DE96641500200001570979 
        BIC: SOLADES1TUB

Rücktritt durch Sie 
 

Wenn   Sie   21   Tage   vor   dem  
ersten Veranstaltungstag oder 
früher zurücktreten, ziehen wir 
unsere erste Forderung zurück 
und stellen Ihnen lediglich eine 
Gebühr von 50,- € in Rechnung. 
Treten Sie kurzfristiger zurück, 
berechnen wir 50% des Teilnah-
mepreises. Ein Rücktritt ist nur 
bis zum Vortag der Veranstal-
tung möglich. 
Bereits eingezahlte Beträge wer-
den entsprechend verrechnet. 
Eventuelle Restbeträge überwei-
sen wir umgehend zurück. 
 
Rücktritt durch uns 
 

Aus unvorhersehbaren Gründen 
können wir die Veranstaltung 
absagen. Die eingezahlten Beträ-
ge werden dann sofort in voller 
Höhe zurückerstattet. Weitere 
Ansprüche gegen uns sind nicht 
möglich. Ein ‘unvorhersehbarer 
Grund’ liegt z.B. bei Krankheit 
der in Frage kommenden Führer 
vor. 
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Verantwortung 
 

Wir sichern Ihnen zu, daß wir die 
Veranstaltung sorgfältig vorbereitet 
haben, die Gruppe nach bestem 
Gewissen führen und insbeson-
dere bemüht sein werden, das 
Risiko für alle Beteiligten gering 
zu halten. Wir haften aber nicht 
für Beeinträchtigungen, die Ih-
nen z.B. durch höhere Gewalt 
oder Ihr eigenes Mißgeschick 
entstehen könnten. Während der 
Wanderung und der An- bzw. 
Abreise verbleibt die volle Ver-
antwortung für Ihre Person bei 
Ihnen. Wir weisen Sie darauf hin, 
daß Outdoor-Veranstaltungen  
naturgemäß nicht den Sicher-
heitsstandard einer gängigen 
Pauschalreise bieten können (z.B. 
wegen unbefestigter Wege).  
Außerdem können durch das 
Wetter oder andere Gegebenhei-
ten, die nicht in unserer Gewalt 
stehen, Änderungen im üblichen 
Ablauf der Veranstaltungen nötig 
werden. Solche Änderungen stel-
len keine Minderung der von uns 
erbrachten Leistung dar. 
 
Versicherung 
 

Wir setzen voraus, daß Sie kran-
kenversichert sind. Sollten Sie 
wider Erwarten im Ausland me-
dizinische Hilfe in Anspruch 

nehmen müssen, sind die Kassen 
von gesetzlich Versicherten im 
Prinzip zuständig. Es könnte Ih-
nen aber passieren, daß die im 
Ausland anfallenden Kosten um-
fangreicher sind, als Ihre deut-
sche Krankenkasse gemäß ihrer 
Richtlinien übernimmt. Als Pri-
vatversicherter sollten Sie prüfen, 
ob Ihr Vertrag Auslandsreisen 
einschließt und ob bestimmte 
Aktivitäten oder Leistungen von 
der Haftung ausgeschlossen sind. 
Aus besagten Gründen empfeh-
len wir Ihnen, eine zusätzliche 
Auslandsreisekrankenversicherung 
abzuschließen, wie sie z.B. von 
Sparkassen und Volksbanken 
angeboten werden. Diese Versi-
cherung kostet nur etwa 12 € pro 
Jahr bzw. 0,4 € pro Tag und ist 
unkompliziert abzuschließen. 
Eine Aktivität wie die Vorgese-
hene dürfte von der Versicherung 
natürlich nicht ausgenommen 
sein. In der Regel ist das nicht 
der Fall. Am besten Fragen Sie 
nach. 
 

Im Notfall ist die nächste Straße, 
über die Hilfe geholt werden 
kann, normalerweise nicht mehr 
als 3 Stunden entfernt. In erster 
Hilfe sind wir selbstverständlich 
ausgebildet. 

 


